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#ST# Bundesbeschluss
über

die Weiterftihrung der internationalen Hilfswerke

(Vom 3. Dezember 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 31.Mai 19631),

beschliesst :

Art. l

Für die Weiterführung der internationalen Hilfswerke während der Jahre
1964,1965 und 1966 wird dem Bundesrat ein Betrag von 33,6 Millionen Pranken
zur Verfügung gestellt.

Art. 2

Im Rahmen des bewilligten Gesamtbetrages sind
a. 21,6 Millionen Franken für die Ausrichtung von Beiträgen an internationale

Hilfsorganisationen und an schweizerische, im Ausland tätige Hilfswerke,
für die Deckung der Kosten der schweizerischen medizinischen Einheit im
Kongo sowie für die allfällige Teilnahme an ausserordentlichen humani-
tären Hilfsaktionen vorgesehen;

b. 12 Millionen Franken für die unentgeltliche Abgabe schweizerischer Milch-
produkte oder ausnahmsweise für die Gewährung von anderen Leistungen
an internationale und schweizerische Hilfsorganisationen vorgesehen.

Art. 3

Der jährliche Kreditbedarf ist in den Voranschlag einzustellen.

Art. 4
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.
2 Der Bundesrat ist mit seinem Vollzug beauftragt.

*) BEI 1963, I, 1255.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 17. September 1963.
Der Präsident : F. FauQuex
Der Protokollführer : F. Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den S.Dezember 1963.
Der Präsident : Otto Hess
Der Protokollführer : Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den S.Dezember 1963.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,
6969 Der Bundeskanzler :

Ch. Oser
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